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Amtliche Mitteilung  

Aufstieg in die 1. Klasse!Aufstieg in die 1. Klasse!   

Foto: Union Raiba Pucking 



Gemeindezeitung Pucking   

Seite 2  www.pucking.at 

Stellenausschreibungen  
 

Gem. § 8 OÖ. Gemeindebedienstetengesetz 2001    
i. d. g. F. werden von der Marktgemeinde Pucking 
folgende Stellen zur Besetzung ausgeschrieben: 
 

Reinigungskraft für Kindergarten im Spekt-
rum (20 Std./Woche), Funktionslaufbahn 
GD 25.1 - Dienstbeginn 2. September 2013  

 
Reinigungskraft für Volksschule  (17,5 Std./
Woche), Funktionslaufbahn GD 25.1  - 
Dienstbeginn 2. September 2013  

 
Reinigungskraft für Spektrum  (20 Std./
Woche), Funktionslaufbahn GD 25.1 - 
Dienstbeginn 2. September 2013  

 

Allgemeine Voraussetzungen:  
 

Österreichische Staatsbürgerschaft 

(auslªndische Staatsangehºrige, die durch Staats-

verträge im Rahmen der europäischen Integration 

für den Berufszugang Inländern gleichgestellt sind, 

erfüllen auch diese Voraussetzung) 

Gesundheitliche und persönliche Eignung 

Bei männlichen Bewerbern - abgeleisteter Prä-

senzdienst 

 

Sonstige Voraussetzungen:  
 

Selbstständige Wahrnehmung der anstehenden 

Reinigungs- od. sonstigen Arbeiten (Blumenï und 

Anlagenpflege, Winterdienst, Sonderaufgaben bei 

Feiern und Feste usw.) 

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Aushilfe 

in sämtlichen Gemeindeobjekten 

Verlässlichkeit, Verschwiegenheit, allg. Integrität 

und Teambereitschaft 
  

Bewerbungen können schriftlich bis spätestens      
Montag, den 12. August 2013   an das Marktge-
meindeamt Pucking, 4055 Pucking, Puckinger-Str. 5 
gerichtet werden. 
 

Für Auskünfte und Fragen, wenden Sie sich an 
Amtsleiter Friedrich Mayr unter 07229 88911-12. 

v.l.n.r.:  
Johann Reingruber (80), Bgm. Dr. 
Robert Aflenzer, Maria Plass (80), 
Johann Derflinger (80), Erich 
Tairych (85), Berta Deutsch (75), 
Karl Bräuer (75), Alois Österreicher 
(80), Paula Tomczyszyn (85), Er-
nestine Marousek (80) Margareta 
Fischill (75) 
 
 

Herzlichen  

Glückwunsch  

an alle  

Jubilare  

Geburtstage im II. QuartalGeburtstage im II. Quartal   

IMPRESSUM: 
 
Medieninhaber und Herausgeber:  
Marktgemeinde Pucking, 4055 Pucking, Puckinger Str. 5 
Für den Inhalt verantwortlich:  
Bürgermeister Dr. Robert Aflenzer 
Hersteller:  
Compact Delta Druck, 4055 Pucking, Hobelweg 7 
Auflagenstärke: 1.500 St¿ck 

Offenlegung laut § 25 Mediengesetz:  
 
Die Puckinger Gemeindezeitung ist das offizielle Mitteilungsblatt 
(parteiunabhªngig) der Marktgemeinde Pucking (Alleineigent¿merin zu 
100%) f¿r kommunale Information und Lokalberichte. Der Herausgeber 
weißt darauf hin, dass er sich nicht verpflichtet, externe Berichte abzu-
drucken, dass aus Platzgründen oder durch Beschlüsse der Redaktion 
Textveränderungen möglich sind bzw. sich der Erscheinungstermin aus 
aktuellen Gründen verzögern kann. 

Foto: Marktgemeinde Pucking 

Aktuelles 
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DR. ROBERT AFLENZER 
 

LIEBE PUCKINGERINNEN, 
LIEBE PUCKINGER! 

Aufstieg in die 1. Klasse  
 

Es ist sensationell. Nach einer sehr 
langen Pause von 33 Jahren spie-
len unsere Fußballer ab August 
wieder eine Klasse höher. 
Der Verein hat in den letzten Jah-
ren nicht nur die  finanziellen Prob-
leme gemeistert. Jetzt wurden 
auch die längst verdienten sportli-
chen Ziele erreicht. 
Ich gratuliere den Spielern, den 
Trainern und dem Vorstand zu die-
sem tollen Erfolg und wünsche 
gleichzeitig für die neue Saison al-
les Gute und viel Erfolg in der 1. 
Klasse Mitte-West. 
 

Hubertuskapelle 
restauriert  
 

Vielen herzlichen 
Dank der Puckinger 
Jägerschaft zur ge-
lungenen Restaurie-
rung der Hubertuska-
pelle am Fuchsen-
berg. 
 

ĂMausicalñ der 
Volksschule  
 

Am Samstag, den 29. 
Juni 2013 durfte ich zu Gast bei 
d e r  M u s i c a l a u f f ü h r u n g 
ĂMAUSICALñ im Spektrum sein. 
Die Schülerinnen und Schüler be-
geisterten das Publikum mit ihren 
perfekten Darbietungen. Ich bedan-
ke mich bei den Kindern und bei 
Volksschullehrerin Frau Michaela 
Deutsch für ihr großes Engage-
ment. 
 

Fertigstellung des Kanal -  
baues  
 

Endlich geschafft! Das große und 
ehrgeizige Kanalbauprojekt, das 
uns die letzten Jahre so beschäftigt 
hat, ist fertig. 
Ich möchte mich bei allen Anwoh-

nern und Betroffenen für ihre Ge-
duld und für ihr Verständnis viel-
mals bedanken. Ich weiß, es fiel 
nicht immer leicht, Ruhe und Ge-
lassenheit zu bewahren. 
Die erste Bewährungsprobe hat 
der neue Kanal bestens bestan-
den. Der starke Regen Anfang Ju-
ni, der zu zahlreichen Über-
schwemmungen anderer Orte führ-
te, stellte für Pucking kein Problem 
dar. 
Technische Einzelheiten zum Pro-
jekt finden Sie auf Seite 12 dieser 
Ausgabe.   
 

Charity Spende der Freien 
Christengemeinde  

 

Die Freie Christenge-
meinde hat für den 
Fonds Puckinger helfen 
Puckinger ú 1.700,ð 
gespendet. 
Vielen herzlichen Dank.  
Bei einem Besuch in der 
Kirche in der Schnadt 
anlässlich einer Jubilä-
umsfeier traf ich auf die 
äußerst freundlichen 
und netten Menschen, 
die den christlichen 

Glauben in seiner Urform praktizie-
ren.  
 

Kerstin Karigl begeistert  
 

Wer hätte sich vor längerer Zeit 
gedacht, dass Tanzen als Aus-
drucksform in Pucking so viel Be-
geisterung findet. Eine Frau hat 
dies bewirkt: Kerstin Karigl. 
 

Ich darf mich für dieses Engage-
ment, für die vorbildliche Motivation 
der Jugend und  die Erfolge bei 
Frau Kerstin Karigl sehr herzlich 
bedanken.  
 

Am 8. Juni 2013 fand wieder ein 
traumhaft schöner Ballettï bzw. 
Tanzabend im mit Besuchern voll-
gefüllten Spektrum statt. Danke an  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen Beteiligten, ob Groß oder 
Klein, für dieses Erlebnis und na-
türlich Danke an Kerstin Karigl.  
 

Brief an Genossenschaft  
 

Der Gemeinderat hat, nachdem an 
das Gemeindeamt, an Gemeinde-
räte und mich diverse Anfragen 
von Mietern der Genossenschafts-
wohnungen der DWG erfolgt sind, 
in seiner letzten Sitzung diese zum 
Thema gemacht. 
Bedingt durch die steigenden Dar-
lehensrückzahlungen der Genos-
senschaft wurden auch die Mieten 
zum Teil sehr einschneidend er-
höht.  
Aufgrund eines Beschlusses des 
Gemeinderates habe ich schriftlich 
die Genossenschaft aufgefordert 
und ersucht, die Erhöhungen sozial 
gerechter vorzunehmen.   
 
Die Genossenschaft hat bereits 
mitgeteilt, sich um eine Reduzie-
rung zu bemühen.  
 
Ich wünsche allen Puckingerinnen 
und Puckinger einen erholsamen 
und entspannenden Sommerur-
laub.  
 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
 

Foto: Fotoatelier Yvonne 

Bürgermeistersprechstunde: 

Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 8.00 bis 9.30 Uhr 

Foto: 
Marktgemeinde Pucking 



VIZEBGM. FRANZ ALMESBERGER 
 

LIEBE PUCKINGERINNEN, 
LIEBE PUCKINGER! 

Übergabe der Radwe-
geschilder zum Rad-
wegekonzept Linz/Linz -
Land  
 

Obmann Bgm. von Neuh-
ofen, Günter Engertsberger 

konnte am 27. Juni 2013 in Kronstorf  die neuen 
Radwegeschilder an die Projektgemeinden überge-
ben. 
An der Projektidee zum Radwegenetzkonzept Linz/
Linz-Land waren 10 Gemeinden (Leonding, Allha-
ming, Eggendorf, Pucking, Hargelsberg, Kronstorf, 
Hofkirchen, Niederneukirchen, St. Florian, Kematen 
a. d. Krems ) aus dem Bezirk Linz-Land beteiligt. 
 

Drei Ziele wurden dabei verfolgt:  
1. Erhebung des überregionalen Radwegenet-

zes in den Bezirken Linz und Linz-Land. 
2. Erhebung des Radwegebedarfs der Gemein-

den im Bezirk Linz-Land. 
3. Anbindung von Gemeinden aus dem Bezirk 

Linz-Land an das überregionale Radwegenetz 
 

Die neue Beschilderung wurde durch Eigenmittel aus 
dem Regionalforum Linz/Linz-Land finanziert und die 
Projektbegleitung durch die RMOÖ GmbH gesichert. 

von l. n. r.: Bgm. Johann Lachmair (Hofkirchen im Traunkreis), 
Bgm. Ing. Manfred Huber (Hargelsberg), Bgm. Ernestine Hagin-
ger (Niederneukirchen), Obmann Bgm. Günter Engertsberger 
(Regionalforum Linz-Land), Bgm. Dr. Christian Kolarik 
(Kronstorf), Vzbgm. Franz Almesberger (Pucking) 

 
Beachtung der Rechtsregel ï Hecken entlang 
von Straßen!  
 

Nach § 19 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) haben Fahrzeuge, die von rechts kommen 

den Vorrang, sofern die folgenden Absätze dieser 
Bestimmung nichts anderes anordnen.  
An den meisten Kreuzungen in unseren Siedlungen 
findet diese Regel Anwendung. Ein wesentliches 
Merkmal besteht darin, dass an solchen Kreuzungen 
keine  Vorrangzeichen aufgestellt sind. 
   
UM EINEN UNFALL AN SOLCHEN KREUZUNGEN 
SICHER ZU VERMEIDEN, IST ES VON ENTSCHEI-
DENDER BEDEUTUNG, DIE GESCHWINDIGKEIT 
SO ZU WÄHLEN, DASS BEIM EINFAHREN EINES 
VON RECHTS KOMMENDEN FAHRZEUGES IN 
DIE KREUZUNG DAS BENACHRANGTE FAHR-
ZEUG VON LINKS SICHER ANHALTEN KANN. 
 

In diesem Zusammenhang darf auch darauf hinge-
wiesen werden, dass an unübersichtlichen Straßen-
stellen der Grundsatz zum Fahren auf Ăhalbe Sichtñ 
gilt. 
Ein Beitrag zur Hebung der Verkehrssicherheit kann 
auch durch entsprechendes Zurückschneiden der  
Hecken geleistet werden. 
 

Es ergeht daher das Ersuchen an die Grundeigentü-
mer, Bäume, Sträucher und Hecken usw. die in den 
Luftraum der Straße ragen zu entfernen. Mancher-
orts besteht dazu dringender Handlungsbedarf!    
 

Tolles Kabarett für guten Zweck  
 

Über zahlreiche BesucherIn-
nen konnte sich das Team des 
Kiwanis - Clubs Kremstal/
Pucking am 22.Juni freuen. 
Die beiden Kabarettisten               
Eckel&Lainer begeisterten mit 
ihrem humorvollen Programm 
"99". 
Das Publikum bedankte sich 
bei den beiden Künstlern für 
den gelungenen Abend mit 
minutenlangem Schlussapplaus. 
 

Bei dieser Veranstaltung wurde Herta Ehgartner als 
neue Präsidentin des Kiwanis-Clubs vorgestellt, sie  
ersuchte die PuckingerInnen um ihre Unterstützung 
bei kommenden Veranstaltungen.  
 

Franz Almesberger 
Vizebürgermeister 

Foto: Fotoatelier Yvonne 
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Gemeindezeitung Pucking Vizebürgermeister  

Foto: RMOÖ GmbH 
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Verzögerungsstreifen angebracht  
 

Anfang Juni wurden vor den Ortseinfahrten Pucking, Hasenufer 
und Sammersdorf sogenannte ĂVerzºgerungsstreifenñ durch die 
Firma Bauschutz GmbH aus Wels angebracht. 
Diese neuen Bodenmarkierungen sollen dazu beitragen, die Ge-
schwindigkeit vor allem beim Einfahren in die Ortschaften merklich 
zu reduzieren. Erkenntnisse über die psychologische Wirkung die-
ser Markierungen sind bereits nachgewiesen. 
Die Gemeinde erhofft sich dadurch, einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit geleistet zu haben.  

Ärztlicher Sonn ï und Feiertagsdienst  
 

Die diensthabenden Ärzte sind unter der  

Ärztenotrufnummer 141 erreichbar. 

Redaktionsschluss für die Ausgabe September/Oktober ist der 20. August  

Foto: Marktgemeinde Pucking 

Verkehrsmaßnahmen 

Köttsdorfer Straße wieder befahrbar, jedoch 30 km/h Beschränkung verordnet!  
 

Die Köttsdorfer Straße in Richtung Pucking wurde wieder geöffnet und die schwer beschädigten Straßenteile  
durch das Bauhofpersonal provisorisch in-
stand gesetzt. 
Eine Neuasphaltierung der gesamten Stra-
ße ist aus finanzieller Sicht, zumindest zur-
zeit, nicht möglich. 
Weiters wurde in der letzten Gemeinderats-
sitzung vom 16. Juli 2013 eine 30 km/h Be-
schränkung für die wieder Instand gesetzte 
Straße verordnet (siehe Bild). 
 

Diese Geschwindigkeitsbeschränkung ist 
ein Gebot der Stunde, da damit gerechnet 
werden muss, dass es wieder zu Schäden 
an der Fahrbahndecke kommt. 
Die 30 km/h Beschränkung dient somit Ihrer eigenen Sicherheit und vor allem auch der Sicherheit der Be-
wohner der Pirolstraße, der Pelikanstraße und des Pfauenweges. Befahren Sie die Köttsdorfer Straße auch 
nur, wenn dies unbedingt notwendig ist und halten Sie jedenfalls die Geschwindigkeitsbeschränkung ein.  
Die Anrainer werden es Ihnen danken! 

Personalangelegenheiten:  
 

Neuer Bauhofmitarbeiter  
 

In der Sitzung des Gemeindevor-
standes vom 11. Juni 2013 wurde 
die Aufnahme von Herrn Daniel 
Rothmüller als neuer Bauhofmitar-
beiter beschlossen. 
Herr Rothmüller wird ab August 
das Bauhofpersonal verstärken. 
Wir danken den anderen Bewer-
bern für ihr Interesse an einer Stelle im Gemeinde-
dienst. 
 

AL-Stellvertreter  
 

Bei der Gemeinderatssitzung am 25. Juni wurde 
Frau Claudia Stöttinger - Leiterin der Finanzabtei-
lung zum Amtsleiter-Stellvertreter ernannt.   

www.tierschutzportal.ooe.gv.at  
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Beachvolleyballplatz wieder auf Vordermann gebracht!  
 

Nachdem einige Sportbegeisterte die Gemeinde auf den 
eher bescheidenen Zustand des Sandbelages am 
Beachvolleyballplatz aufmerksam gemacht haben, wur-
de der Platz im Juli einer professionellen Reinigung un-
terzogen. Auf diesem Weg möchten wir uns für die Auf-
merksamkeit der Sportler bedanken. 
 

Nach einem 10-jährigen Betrieb, der Platz wurde 2003 
eröffnet, standen somit heuer erste umfangreichere Sa-
nierungsarbeiten und Investitionen am Programm. Dank 
eines speziellen Gerätes wurde der Sand gereinigt und 
aufgelockert, der gesamte Belag erhielt dadurch wieder 
deutlich mehr an Volumen. Durch diese Sanierungsar-
beiten konnte das zuvor schon erhöhte  Verletzungsrisi-
ko wieder reduziert werden. Nach Absprache mit der 
beauftragten Firma, diese empfiehlt alle fünf Jahre eine Reini-
gung durchzuführen, wird die Gemeinde je nach Bedarf und 
Notwendigkeit eine solche durchführen lassen. 
 

Auch die Solardusche bzw. das Ventil der Dusche musste 
ausgewechselt werden, doch jetzt befindet sich die gesamte 
Anlage wieder in einem einwandfreien Zustand und lädt zum 
Beachen ein. Insgesamt beliefen sich die Sanierungsmaßnah-
men (Reinigung der Sandfläche und Austausch des Ventils) 
der Beachvolleyballanlage auf fast ú 2.500,--. 
 

Zum Abschluss möchten wir darauf hinweisen, keine 
Hunde in die Anlage zu lassen. Die Sportler danken es 
Ihnen.  

Weitere Gassi -Systeme angeschafft  
 

In der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung berich-
teten wir über die Einführung eines Gassi-Systems - 
bestehend aus Abfalleimer und Spenderbox in Kom-
bination mit biologisch abbaubaren Gassibeuteln. 
Zu Beginn wurde das Badeseegelände (2 Stk.) und 
das Ortszentrum ausgewählt. 
Nach positiven Reaktionen aus der Bevölkerung 
entschloss sich die Gemeinde kurzerhand noch wei-
tere Systeme aufzustellen. 

So wurden inzwischen auch die Ort-
schaften Hasenufer, Sammersdorf und 
die Schnadt mit diesem Gassisystem 
versorgt. 
Wir hoffen, dass die Hundebesitzer von 
dieser Entsorgungsmöglichkeit Ge-
brauch machen. 
Die Anschaffungskosten für dieses Sys-
tem belaufen sich pro Stück auf knapp 
ú 300,--. 

Der Gelbe Sack  
 

Die Firma Waizinger gibt bekannt, dass 
Kunststoff-Verpackungen 
ausschl ießl ich nur  in 
ĂOriginal Gelben Sªckenñ 
mitgenommen werden d.h., 
gesammelte Verpackungen 
in anderen Müllsäcken wer-
den nicht entsorgt. 
Gelbe Säcke sind am Markt-
gemeindeamt kostenlos wäh-
ren der Parteienverkehrszei-
ten erhältlich! 

Aktuelles & Umwelt 

Foto: Marktgemeinde Pucking 

Neuerliche Kompostüberprüfung  
 

Als gebürtige Puckingerin darf ich, Isabella Linsbod im Auftrag der Gemeinde die 
diesjährigen Kompostkontrollen durchführen. Nachdem ich meine Ausbildung an der 
Hlfs Elmberg 2012 mit der Matura abgeschlossen habe, startete ich ein Orientie-
rungsjahr, wobei ich verschiedene Praktika absolvierte. 
Mein Weg führte mich auch zur Arche Noah, die sich mit der Erhaltung von alten Kul-
tursorten und dem biologischen Landbau beschäftigt. 
Im Zuge meiner Arbeit konnte ich Grundlegendes über die Kompostierung im Haus-
garten erfahren und darf mich nun freuen, mein erlerntes Wissen gleich praktisch 
umsetzen zu können. 
 

Frau Isabella Linsbod wird sich als Beauftragte der Gemeinde bei Ihnen ausweisen 
und wir ersuchen um freundliche Aufnahme bei der Erfüllung ihrer Aufgabe. Die 
Überprüfung wird in den Sommermonaten durchgeführt.   

Foto: Privat 

http://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-SzCjt1bPYDaeM&tbnid=ZR9oM1jBwziX1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.heidenreichstein.gv.at%2Fsystem%2Fweb%2Fnews.aspx%3Fbezirkonr%3D0%26detailonr%3D220771583%26menuonr%3D219126208&ei=Mv_
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1. Nachwahl in den Gemeindevorstand 
2. Nachwahl eines Mitgliedes und Ersatzmitglie-

des in Ausschüssen 

Bauausschuss 

Prüfungsausschuss 

Kulturausschuss 
3. Nachwahl in Organe außerhalb der Gemeinde 

Wasserverband 

Jagdausschuss 
4. Bestellung eines Amtsleiter-Stellvertreters 
5. Oö. Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz, Be-

stellung einer Koordinatorinnen und Erlassung 
eines Frauenförderprogrammes 

6. Feuerwehrpflichtbereich der Marktgemeinde 
Pucking, Wahl eines Pflichtbereichskomman-
danten 

7. Neufestsetzung der Gastbeiträge für die Kinder-
betreuungseinrichtungen und Adaptierung der 
Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 

8. Änderung der Tarifordnung für sämtliche Kin-
derbetreuungseinrichtungen 

9. Flächenwidmungsplan Nr. 4 Gesamtüberarbei-
tung 2013; Entscheidung über Umwidmungsan-
träge 

10. Richtlinie der Marktgemeinde Pucking hinsicht-
lich der Grünstreifen zwischen Fahrbahn und 
Grundgrenze (öffentliches Gut) 

11. Bebauungsplan Nr. 22; Antrag auf Änderung 
des Bebauungsplanes von Fam. Ensinger und 
Frau Hertha Reitberger bzgl. der Grundstücke 

31/2 und  33/2 KG Pucking IðEinleitung des 
Verfahrens 

12. Bebauungsplan Nr. 4; Antrag auf Aufhebung 
bzw. Änderung von Herrn Michael und Frau DI 
Dr. Cornelia Tranninger bzgl. des Grundstückes 
1062/19 P II  

13. Flªchenwidmungsplan Nr. 3,  nderung Nr. 28 
ĂChristian Eckmannñ und ºrtliches Entwick-
lungskonzept Nr. 1 ï Änderung Nr. 21; Geneh-
migung  

14. StraÇenumbenennung Anton-Schlecker-StraÇe 
in Handwerkstraße  

15. PilgerstraÇe; ¦bernahme der StichstraÇe in das 
öffentliche Gut, Teilungsplan des IKV DI Schöff-
mann vom 26.3.2013, GZ 3492/13 (GFN 
1248/2013/45)  

16. Verordnung eines Neuplanungsgebietes im Be-
reich des Grundstückes 1114/2 KG Pucking II  

17. Errichtung einer Flutlichtanlage beim Beachvol-
leyballplatz  

18. Pr¿fung der Gemeindegebarung durch den Pr¿-
fungsausschuss; Bericht  

19. Lucia Mayr, Puckinger Str. 2; Berufungen gegen 
die Vorschreibungen der Wasseranschluss-
Ergänzungsgebühr und der Kanalanschluss- 
Ergänzungsgebühr; Berufungsentscheidungen 

20. Dringlichkeitsantrag von GR Altof - Sozialmaß-
nahme für  Bewohner der Pflasterstraße auf-
grund massiver Mieterhöhungen 

21. Allfälliges 

Bei der Gemeinderatssitzung am 25. Juni wurde folgende Tagesordnung behandelt:  

Aus dem Gemeinderat 

Bei der Gemeinderatssitzung am 16. Juli wurde folgende Tagesordnung behandelt:  

1. Lucia Mayr, Puckinger Str. 2; Berufungen ge-
gen die Vorschreibungen der Wasseranschluss-
Ergänzungsgebühr und der Kanalanschluss- 
Ergänzungsgebühr; Berufungsentscheidungen 

2. Köttsdorfer-Straße; Verordnung einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung (30 km/h) zwi-
schen der Traunufer-Landesstraße und der 
Kreuzung Hondastraße 

3. Allfälliges 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 

Dienstag, den 24. September 2013 ab 

19.00 Uhr im Spektrum statt.  

Beginn der Bürgerfragestunde: 18.30 Uhr 
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Pflege von unbebauten Grundstücken!  
 

Liebe Grundstücksbesitzer, aus gegebenem Anlass möchten wir sie darüber informieren, dass gemäß der 
Örtlichen Umweltschutzverordnung des Gemeinderates, unbebaute Grundstücke (Baugrundstücke) zweimal 
jährlich zu pflegen sind. 
Diese sind im Sommer und Herbst zumindest so zu pflegen, dass eine Verwilderung bzw. Verschmutzung 
verhindert wird bzw. das Ortsbild gewahrt wird. 
Weiters möchten wir noch auf einen weiteren Inhalt der Örtlichen Umweltschutzverordnung verweisen. So ist 
zb auch das Verbrennen von Abfällen jeder Art verboten, soweit hierdurch eine unzumutbare Rauchï und 
Geruchsbelästigung für die Nachbarschaft gegeben ist.  
Wir bitten Sie daher im Sinne einer friedvollen und harmonischen Nachbarschaft um die Einhaltung dieser 
Regelungen. Einem erholsamen Sommer steht somit nichts im Wege. 

Verkehr & Umwelt 

Ab ú 60,-- durch unser Bundesland  
 

Das Jugendticket  - Netz für SchülerInnen und Lehr-
linge berechtigt zu Fahrten auf allen Verbundlinien im 
Verbundraum  OÖ, an allen Tagen vom 1. Septem-
ber des Jahres bis zum 31. August des Folgejahres.  
 

Das Jugendticket - Netz für SchülerInnen und Lehr-
linge ist um ú 60,- erhältlich (gesetzlich vorgeschrie-
bener Selbstbehalt von ú 19,60 zuz¿glich eines Auf-
preises von  ú 40,40 incl. gesetzlicher USt.) 
Ein Jugendticket Netz kann erworben werden wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden 

Eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht wird besucht 
bzw. ein anerkannter Lehrberuf ausgeübt wird 

Er/sie ist unter 24. (Gültigkeit des Tickets endet 

im Monat des 24. Geburtstages) 

der Wohn- und/oder Schulort bzw. Ausbildungs-

stätte ist in Oberösterreich 

die Eltern beziehen Familienbeihilfe für den Ti-

cketinhaber 
Wie komme ich zum Jugendticket-Netz 
Das Jugendticket-Netz muss beantragt werden. An-
tragsformulare gibt es in der Schule, beim Lehrherrn 
und bei den Verkehrsunternehmen. 
 

So gehtôs: 
1. Antrag vollstªndig, korrekt, lesbar und mit doku-
mentenechten Schreibgeräten ausgefüllt und unter-
schrieben werden. 
2. Zahlungsbeleg ¿ber ú 60,- f¿r das Jugendticket ï 
Netz für SchülerInnen und Lehrlinge 
3. aktuelles Passfoto (2,5 x 3, 5 cm, r¿ckseitig mit 
dem Namen beschriftet) beilegen. 
4. Antrag bei einem beliebigen O¥VV-
Verkehrsunternehmen abgeben. 
5. Ticket abholen. 

Nur das Jugendticket ï Netz für SchülerInnen und 
Lehrlinge berechtigen zur Freifahrt. Antrag und Zah-
lungsbeleg alleine gelten nicht! 
Das Jugendticket - Netz für SchülerInnen und Lehr-
linge berechtigt zusätzlich zu Fahrten, die mit dem 
Schüler/Lehrlings ï Ticket  nicht möglich sind: 

Die nicht zwischen Wohnort und Schule- bzw. 

Ausbildungsort stattfinden z.B. Nebenwohnsitz, 
Internat, Wohnort zweier Elternteile 

Zwischen Schule und Betreuungsort des Schü-

lers/Schülerin z.B. Hort 

Zwischen Ausbildungsort und/oder Berufsschule, 

wenn dafür unterschiedliche Strecken erforderlich 
sind 

An zusätzlichen Berufsschultagen 

Für nicht regelmäßige Schulveranstaltungen 

Für Pflichtpraktika von höheren berufsbildenden 

Schulen 

Für Pflichtpraktika von Krankenpflegeschulen, 

wenn das Praktikum nicht am Standort der Schu-
le stattfindet 

Zu dislozierten Unterrichtsstätten (z.B. Hallenbad, 
Bauhof, etc.) 

In Stadt- und Ortsverkehren 

In der Freizeit 

Mit Rufbusverkehren  
 

Infos zur nachträglichen Aufzahlung von Schüler/
Lehrlings ï Ticket zum Jugendticket - Netz Kann 
ich aufzahlen? Komm mit deinem Schüler/Lehrlings ï 
Ticket zu der Ausgabestelle des Verkehrsunterneh-
mens. F¿r ú 45,- wird dir dort das neue Jugendticket 
ï Netz ausgestellt. Der Aufzahlungsbetrag betrªgt ú 
40,40. Das ausstellende Verkehrsunternehmen hebt 
eine Bearbeitungsgeb¿hr von ú 4,60 ein. 
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Nationalratswahl 2013 - Ausschrei-
bung, Wahltag, Stichtag  
  
Die Bundesregierung hat die Nationalratswahl 2013 
bereits ausgeschrieben. Die Verordnung der Bun-
desregierung lautet wie folgt: 
 

"Aufgrund des Ä 1 Abs. 2 der Nationalrats-
Wahlordnung 1992 - NRWO, BGBl. Nr. 471, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
66/2013, wird verordnet: 

§ 1    
Die Wahl für den Nationalrat wird ausgeschrieben. 
 

§ 2    
Im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates wird als Wahltag der 29. September 
2013 festgesetzt. 
 

§ 3   
Als Stichtag wird der 9. Juli 2013 bestimmt." 

Müllabfuhrkalender in Outlook exportie-
ren 
 

Wussten Sie schon, dass man die Abfuhrtermine des 
Müllkalenders direkt von der Homepage 
www.pucking.at in das Outlook als iCal-Datei exportie-
ren kann? Sie müssen dazu nur auf der Homepage 
unter dem Menüpunkt ĂB¿rgerserviceñ und danach 
ĂM¿llabfuhrkalenderñ anklicken. AnschlieÇend er-
folgt eine Aufstellung der Abfuhrarten mit den unter-
schiedlichen Intervallen (3 oder 6 wöchig). 
 

Nun müssen Sie Ihren Entsorgungsintervall anklicken 
und danach den Link ĂTermine als iCal-Datei down-
loadenñ bestªtigen. 
Durch diese nützliche Möglichkeit haben Sie dann all 
Ihre Termine in Ihrem persönlichen Outlook-Programm 
gespeichert. 
 
Natürlich funktioniert dieses Service auch für die Ent-
sorgung des ĂGelben Sacksñ bzw. f¿r die 
ĂBiom¿llentleerungñ. 
 

Bitte bedenken Sie jedoch, dass für jede exportierte 
Abfallart ein eigener Kalender in Outlook angelegt 
wird. Doch das Problem lässt sich rasch lösen, einfach 
die  unterschiedlichen Kalender überlappen lassen 
und Sie haben eine kombinierte Ansicht aller Kalender 
geschaffen. Achtung, dies gilt jedoch nur für Outlook-
Version von Office 2010. 

Gemeindevorschreibungen per Mail!  
 

Liebe Puckinger/innen, der Lauf der Zeit und der 
ständige Fortschritt der Technik sowie die Weiterent-
wicklung der Computer- und Internetnutzung machen 
auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht halt. 
 

Wir möchten Ihnen ein neues Service, die elektroni-
sche Zustellung von Gemeindevorschreibungen vor-
stellen. 
 

Die elektronische Zustellung 
oder auch Duale Zustellung 
genannt, erfolgt vollkommen 
papierlos und ist so einfach 
wie das Versenden von 
Emails, aber so sicher wie 
ein eingeschriebener Brief.  
 

Sie werden über eine neue Vorschreibung der Ge-
meinde per Email informiert und können diese mittels 
dem angeführten Link in Ihrer persönlichen Nachricht 
öffnen. 
Ihre Vorschreibung wird elektronisch archiviert und 
geht somit nicht mehr verloren. Zusätzlich helfen Sie 
noch dabei, Papier einzusparen und die Umwelt zu 
schonen. 

Um dieses Service 
nutzen zu können 
benötigen wir nur 
I h r e  E m a i l -
Adresse. 
 

Diese wird in unse-
rem EDV-System erfasst und Sie e r -
halten Ihre Vorschreibung elektronisch zugestellt. In 
einer ersten Planungsphase möchten wir gerne wis-
sen, ob seitens der Bevölkerung Interesse an diesem 
Service besteht. 
Wenn ja, dann melden Sie sich einfach per Mail an 
stoettinger@pucking.ooe.gv.at.  
 
Somit erteilen Sie die für uns notwendige Zustim-
mung für dieses Service. 
 

Start für 2014 geplant!  
 

Bei ausreichendem Interesse wird die ĂDuale Zustel-
lungñ im ersten Quartal 2014 erfolgen.  

 

Wir sind überzeugt, dass dieses neue Service positiv 
von der Bevölkerung angenommen wird. 

bisher 73 Anmeldungen  

E-Government & Wahl 

Die Wahlverständigungen  erhalten Sie    

Anfang September  per Post zugestellt.  

Bitte diese Verständigung am Wahltag in 

das jeweilige Wahllokal mitnehmen.  
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Nationalratswahl 2013 

Kundmachung  

über die  

Auflegung des Wählerverzeichnisses und das  
 

Einspruchsverfahren  
 

Das Wählerverzeichnis für die Nationalratswahl  
am 29. September 2013 liegt  

 

vom 30 .Ju l i  2013 bis einschlieÇlich 8. August 2013 

  täglich (ausgenommen Sonntag)     

Montag bis Freitag 
von 7.00 bis 12.00 Uhr 

Montag (Nachmittag) 
von 15.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr 

am Marktgemeindeamt Pucking zur öffentlichen Einsicht auf. 

Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht bei der bevorstehenden 

Nationalratswahl nur ausüben, wenn sie im Wählerverzeichnis 

eingetragen sind! Die Auflegung des Wähler-verzeichnisses 

dient dazu, dass Wahlberechtigte überprüfen können, ob sie in 

diesem auch eingetragen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so 

besteht die Möglichkeit durch das Ein-spruchs- und Berufungs-

verfahren das Wählerverzeichnis berichtigen zu lassen. 
 
In die Wählerevidenz einer Gemeinde sind folgende Personen 

eingetragen: 
 
Männer und Frauen, die die österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Ein-tragung das 14. 

Lebensjahr (Jahrgang 1999) vollendet und ihren Hauptwohnsitz 

in Österreich haben sowie vom Wahl-recht zum Nationalrat 

nicht ausgeschlossen sind;  
 

Männer und Frauen, die die österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Ein-tragung das 14. 

Lebensjahr (Jahrgang 1999) vollendet und ihren Hauptwohnsitz 

im Ausland haben, vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausge-

schlossen sind und einen ĂAntrag auf Eintragung in die 

(Verbleib in der) Wªhlerevidenz-/Europa-Wªhlerevidenz f¿r 

österreichische Staatsbürger(innen), die außerhalb des Bun-

desgebietes lebenñ gestellt haben;  

 
Ein(e) Wahlberechtigte(r) darf nur im Wählerverzeichnis einer 

Gemeinde eingetragen sein. 
 
Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am Stich-

tag in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde 

geführt werden und am Tag der Wahl (29. September 2013) 

das 16. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht 

nicht ausgeschlossen sind. Nur Wahlberechtigte werden in 

das Wählerverzeichnis aufgenommen.  
 
Innerhalb des Einsichtszeitraumes kann jedermann in das Wäh-

lerverzeichnis Einsicht nehmen oder Vervielfältigungen herstel-

len. 
 

Innerhalb des Einsichtszeitraumes kann jede(r) österreichische
(r) Staatsb¿rger(in) unter Angabe seines (ihres) Namens und 
der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis schriftlich oder 
mündlich Einspruch erheben. 
 

Der (Die) Einspruchswerber(in) kann die Aufnahme eines 
(einer) Wahlberechtigten in das Wªhlerverzeichnis oder die 
Streichung eines (einer) nicht Wahlberechtigten aus dem Wäh-
lerverzeichnis begehren. 
 

Einsprüche müssen bei der oben angeführten Behörde noch 
vor Ablauf des Einsichtszeitraumes (8. August 2013) einlangen. 
 

Der Einspruch ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für je-den 
Einspruchsfall gesondert zu überreichen. Hat der Ein-spruch die 
Aufnahme eines (einer) Wahlberechtigten zum Gegenstand, so 
sind auch die zur Begründung des Einspruchs notwendigen 
Belege, insbesondere ein von dem (der) vermeintlich Wahlbe-
rechtigten, soweit es sich nicht um eine(n) im Ausland lebende
(n) Staatsb¿rger(in) handelt, ausgef¿lltes Wähleranlageblatt, 
anzuschließen. Wird im Einspruch die Streichung eines (einer) 
nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzu-
geben. Alle Einsprüche, auch mangelhaft belegte, sind von den 
hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzulei-
ten. Ist ein Einspruch von mehreren Einspruchs-werbern 
(Einspruchswerberinnen) unterzeichnet, so gilt, wenn kein(e) 
Zustellungsbevollmächtigte(r) genannt ist, der (die) an erster 
Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
Für Einsprüche sind nach Möglichkeit Einspruchsformulare zu 
verwenden; diese sowie die bei Aufnahmebegehren erforderli-
chen Wähleranlageblätter werden bei der oben genannten Be-
hörde während der Auflegung des Wählerverzeichnisses aus-
gegeben. 

Wer offensichtlich mutwillige Einsprüche erhebt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 218 ϵ, im 

Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. 
 

Auf die zu Beginn des Einsichtszeitraumes noch nicht ent-
schiedenen Einsprüche und Berufungen aufgrund des 
Wählerevidenzgesetzes 1973 sind die einschlägigen  
Bestimmungen der Nationalrats -Wahlordnung 1992 
(NRWO) ¿ber das Einspruchs- und Berufungsverfahren 
anzuwenden!  

 

Der Bürgermeister 
Dr. Robert Aflenzer 
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Wählen mit Wahlkarte  
  

Personen, die am Wahltag  (29. September 2013) 
verhindert sein werden, ihre Stimme vor der zustän-
digen Wahlbehörde abzugeben, etwa bei Ortsabwe-
senheit aus gesundheitlichen Gründen oder wegen 
eines Aufenthalts im Ausland, haben Anspruch auf 
Ausstellung einer Wahlkarte . 
Ebenso haben Personen, denen der Besuch des zu-
ständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangeln-
der Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerig-
keit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen 
Gründen, oder wegen ihrer Unterbringung in gericht-
lichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, 
im Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen ihnen un-
möglich ist, ihre Stimme vor einer besonderen Wahl-
behörde abzugeben, Anspruch auf Ausstellung einer 
Wahlkarte.  
Die Beantragung einer Wahlkarte ermöglicht Wähle-
rinnen und Wählern größtmögliche Flexibilität bei der 
Stimmabgabe.  
Mit der Wahlkarte kann die Stimme - außerhalb der 
Heimatgemeinde - sowohl vor einer Wahlbehörde, 
als auch mittels Briefwahl abgegeben werden. Der 
notwendige Vordruck (das Wahlkartenkuvert) ist in 
beiden Fällen der gleiche.  
Das bedeutet, dass sich Wählerinnen und Wähler, 
die im Besitz einer Wahlkarte sind, auch erst sehr 
kurzfristig entscheiden können, ob sie ein Wahllokal 
aufsuchen oder sich stattdessen der Briefwahl bedie-
nen wollen.  
 

Beachten Sie aber, dass vom Ausland  aus nur 
die Briefwahl möglich  ist.  
 

Bei der Briefwahl kann die Wahlkarte sowohl in Ös-
terreich als auch im Ausland dazu verwendet wer-
den, um persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst 
an einem beliebig gewählten Ort die Stimme abzuge-
ben und an die zuständige Bezirkswahlbehörde wei-
terzuleiten.   
  

Wo kann ich die Wahlkarte beantragen?  
Sie können die Wahlkarte bei der Gemeinde, in de-
ren Wählerevidenz Sie eingetragen sind, mündlich 
oder schriftlich (im Postweg, per Telefax gegebenen-
falls auch per E-Mail oder über die Internetmaske der 
Gemeinde) beginnend mit 21. Juni 2013 (Tag der 
Wahlausschreibung) beantragen. 
 

Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig!   
 
Schriftlich:  
bis zum vierten Tag vor dem Wahltag (25. Sept. 
2013); wenn eine persönliche Übergabe der Wahl-
karte an eine von Ihnen bevollmächtigte Person 
möglich ist,  bis zum zweiten Tag vor dem Wahl-
tag (27. Sept. 2013), 12.00 Uhr.  

Mündlich (persönlich):  
bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag (27. Sep-
tember 2013), 12.00 Uhr.  
  

Bitte beachten Sie, dass Sie die Wahlkarte keines-
falls beim Bundesministerium für Inneres beantragen 
können! 
  

Wie kann ich mit der Wahlkarte wählen?  
Im Inland : 
Vor einer Wahlbehörde 

in jenen Wahllokalen, die Wahlkarten entgegen 
 nehmen (zumindest ein Wahllokal/Gemeinde) 
beim Besuch durch eine besondere (Ăfliegendeñ) 
Wahlbehörde 
oder mittels Briefwahl (ohne Beisein einer Wahl-
behörde)  

 

Im Ausland:  
Im Ausland kann die Stimme nur mittels Briefwahl  
abgegeben werden. 
  

Wohin muss ich die Wahlkarte senden?  
Wenn Sie die Wahlkarte nicht dazu verwenden, vor 
einer Wahlbehörde zu wählen, sondern die Stimmab-
gabe mittels Briefwahl ausüben möchten, so müssen 
Sie dafür sorgen, dass die Wahlkarte rechtzeitig bei 
der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangt. Sie 
können die Wahlkarte z.B. in einen Briefkasten der 
Post einwerfen, auf einer Postgeschäftsstelle aufge-
ben oder bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde 
direkt abgeben.  
Die Kosten für das Porto trägt der Bund, gleichgültig, 
ob Sie die Wahlkarte im Inland oder im Ausland auf-
geben. 
 

Im Ausland können Wahlkarten auch bei einer öster-
reichischen Vertretungsbehörde oder bei einer öster-
reichischen Einheit, bis zum sechsten Tag vor dem 
Wahltag (23. September 2013),  bei der Vertretungs-
behörden außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes  oder außerhalb der Schweiz  bis 
zum neunten Tag vor dem  Wahltag  (20. Septem-
ber 2013) abgegeben werden. 
 

Diese leiten dann die Wahlkarte an die zuständige 
Bezirkswahlbehörde weiter. Sollten Wahlkarten zu 
einem späteren Zeitpunkt als oben angeführt abge-
geben werden, werden diese nur dann an die zu-
ständige Bezirkswahlbehörde weitergeleitet, wenn 
ein rechtzeitiges Einlangen bei dieser gewährleistet 
ist. 
  

Die Wahlkarte muss spätestens am Wahltag (29. 
September 2013), 17.00 Uhr, bei der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde einlangen oder bis zu diesem 
Zeitpunkt in einem Wahllokal des Stimmbezirks wäh-
rend der Öffnungszeiten des Wahllokals abgegeben 
worden sein. 

Nationalratswahl 2013 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/nationalrat/2013/Briefwahl.aspx
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ElternTelefon 142 - Sie wissen weder 
ein noch aus? Darüber reden hilft!  
  

Es gibt Tage, an denen Eltern einfach nicht mehr wei-
ter wissen, sich überlastet und alleine gelassen füh-
len, jemanden zum Reden brauchen, mit einer neut-
ralen Person über ihre Erziehungsschwierigkeiten, 
Sorgen und Nöte sprechen wollen. 
 

An diesen Tagen ist das ElternTelefon der Telefon-
Seelsorge Oberösterreich für Mütter und Väter da      

-  kostenlos, vertraulich und rund um die Uhr. Ein 
Gespräch kann schon sehr viel weiterhelfen. Sich Hil-
fe zu holen, ist keine Schande. 
 

Vielmehr zeugt es von Verantwortungsbewusstsein 
und der Sorge um das Wohlergehen der eigenen Fa-
milie, aber auch sich selbst. 
 

Wählen Sie 142. Darüber reden hilft!  
 

ElternTelefon der TelefonSeelsorge Oberösterreich ï 
Notruf 142 , www.dioezese -linz.at/telefonseelsorge  

Baustellenfest zur Fertigstellung der Ortskanalisation BA 32  
der Marktgemeinde Pucking  
 

Die ARGE C. Peters/Angerlehner feierte mit dem Auftraggeber dem Wasserverband  
Großraum Ansfelden und der Marktgemeinde Pucking den Abschluss der Bauarbei-
ten zusammen mit den durch die Baumaßnahmen betroffenen Anrainern. 

 
Projektdaten   Baulos 2 Projektant Büro DI Lassnig 

K 230/250   73 lfm  380m³ 

Speicherbecken     470m³ 

EI 70/105   1.200 lfm  600mį   

     1.273 lfm  1.450mį Fassungsinhalt 

 
 

Zusätzlich die Wasserleitungsumlegung in die Pfarrgasse: 

Bauzeit  Mai 2012 bis Juni 2013=13 Monate   

Baukosten   3,500 MIO EURO (NETTO) 

 
Es erfolgte die symbolische Inbetriebnahme der Anlage  
durch Bürgermeister Dr. Robert Aflenzer und durch den Obmann 
des Wasserverbandes Großraum Ansfelden Bürgermeister Helmut 
Templ. 

 
Das Projekt war in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung: 
 
Zum einen aus technischer Sicht 
beengte Platzverhältnisse,  
umfangreiche Leitungsumlegungen, 
Arbeiten im Grundwasser,  
Aushubtiefen bis 7,5 m, etc.  
 

und zum anderen auch aus terminlicher Hinsicht 
extrem kurze Bauzeit in 13 Monaten  
zeitweise fünf eingesetzten Arbeitspartien.  

Wasserverband 
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Schulbeginnhilfe des Landes OÖ  
 

Mit 100 Euro Schulbeginnhilfe werden Familien, de-
ren Kinder erstmalig in die Pflichtschule eintreten, 
finanziell unterstützt. Aufgrund der sehr teuren Erst-
ausstattung von Taferlklasslern wird auf diese Weise 
jenen Familien geholfen, die diese Unterstützung am 
dringendsten benötigen, erklärt LHStv. Franz Hiesl. 
 

Schulveranstaltungshilfe  
 

 ĂMehrkindfamilienñ stoÇen an ihre finanziellen Gren-
zen, wenn gleich zwei Schulveranstaltungen in ei-
nem Schuljahr zusammenfallenñ, erlªutert LHStv. 
Franz Hiesl die Beweggründe, warum das Land OÖ. 
diese Familienunterstützung eingeführt hat. Ansu-
chen können alle Familien, bei denen zumindest  
zwei Kinder in einem Schuljahr an mehrtägigen 
Schulveranstaltungen teilnehmen (zusammengefasst  

mindestens 8 Schulveranstaltungstage). Anträge lie-
gen in den Schulen und im Gemeindeamt auf und 
zum Downloaden zu finden unter: 
www.familienkarte.at/Förderungen). 

Hobbykünstlerausstellung 2014  
    

Da für nächstes Jahr wieder eine Hobbykünstleraus-
stellung geplant ist, bietet die Marktgemeinde 
Pucking allen Hobbykünstlern und Amateuren, die 
sich künstlerisch betätigen, wieder die Möglichkeit zu 
einer Präsentation ihrer Werke. 
 

Wir ersuchen alle Interessierten, sich am Marktge-
meindeamt Pucking bei Fr. Müllegger unter der Tel. 
Nr.: 07229 88911 DW 14 oder per E-Mail unter muel-
legger@pucking.ooe.gv.at anzumelden. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass Gewerbetreibende 
nicht teilnehmen können. Es soll der Charakter einer 
reinen Hobbykünstlerausstellung gewahrt bleiben. 
 
Der Kultur-, Sportï und Jugendausschuss freut sich 
auf Ihre Teilnahme an der Hobbykünstlerausstellung. 

ĂTheater des Kindesñ zu Gast in Pucking 
 

Der Familienausschuss lädt alle Familien zur Theateraufführung  
 
 
 
 
 
 
ein! 
 

Wann: 27. Oktober 2013, ab 16 UhrWann: 27. Oktober 2013, ab 16 Uhr   

Wo: im SpektrumWo: im Spektrum   

Gratis  
Eintritt  

Veranstaltungen 
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2 
Mittwoch 

Beginn der Schigymnastik im Spektrum 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 
 

Halbtagswanderung  Feuerkogel 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

6 
Sonntag 

Gottesdienst zum Landesaltentag 
Veranstalter: Pfarre Pucking 
 

Landesaltentag 
Veranstalter: Marktgemeinde Pucking 

8 
Dienstag 

Gedenkmesse in Sankt Leonhard 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

9 
Mittwoch 

Weinlese 
Veranstalter: Seniorenbund Pucking 

12 
Samstag 

Mountainbiketour auf die GIS 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 

18 
Freitag 

Kabarett  Dornrosen 
Veranstalter: ÖVP Pucking 

19 
Samstag 

Familienwanderung zur Ennserhütte auf den Almko-
gel 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 

25 
Freitag 

Oktoberfest 
Veranstalter: Cafe Restaurant Rosemarie 

26 
Samstag 

Wandern zum Nationalfeiertag 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 
 

Chorkonzert 
Veranstalter: Kirchenchor Pucking 

31 
Donnerstag 

Hexenstandl  
Veranstalter: SPÖ Pucking 

O KTOBER 

1 
Sonntag 

5 Tagesfahrt Landeck-Schweiz-Deutschland 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

7 
Samstag 

StrahWanzen am Ortsplatz 
Veranstalter: Marktgemeinde Pucking/Vereine 
 

Klettersteig Kaiserschild 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 

8 
Sonntag 

5 Tagesfahrt Landeck-Schweiz-Deutschland 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

14 
Samstag 

Mountainbiketour auf den Grillenparz u. Perneckerko-
gel 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 

18 
Mittwoch 

Radausfahrt 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

21 
Samstag 

Kindersachenflohmarkt im Pfarrheim 
Veranstalter: Flohmarkt-Team 

28 
Samstag 

Sturmfest 
Veranstalter: Landjugend Pucking 

29 
Sonntag 

Gebietswanderung zur Rohrauerhaus 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 
 

Erntedankï und Pfarrfest 
Veranstalter: Pfarre Pucking 

SEPTEMBER 

AUGUST 

3 
Samstag 

Abenteuercamp - Ferienprogramm 
Veranstalter: SPÖ Pucking 
 

Grillfeier 
Veranstalter: RFJ Pucking 
 

Dämmerschoppen 
Veranstalter: Cafe Rosemarie 

4 
Sonntag 

Abenteuercamp - Ferienprogramm 
Veranstalter: SPÖ Pucking 

9 
Freitag 

Puckinger Stadlfest (Countryabend mit 
LineDance)   
 Veranstalter: Union Raiba Pucking 

10 
Samstag 

Klettersteig Hochthron in Berchtesgarden 
Veranstalter: Naturfreunde Pucking 
 

Puckinger Stadlfest 
Veranstalter: Union Raiba Pucking 

13 
Dienstag 

Grillfest 
Veranstalter: Seniorenbund Pucking 

14 
Mittwoch 

Ausflug Rottenmann-Hohentauern-Edelrautenhütte 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

15 
Donnerstag 

Kräuterweihe 
Veranstalter: Goldhaubengruppe Pucking 

18 
Sonntag 

Bergwoche der Pfarre (bis 24.08.) 
Veranstalter: Pfarre Pucking 

23 
Freitag 

Grillfest 
Veranstalter: Pensionistenverband Pucking 

25 
Sonntag 

Musi-Frühschoppen 
Veranstalter: Musikverein Pucking - Sankt Leonhard 

31 
Samstag 

Familienabschlussfest (Ferienprogramm) 
Veranstalter: Familienausschuss  der Marktgemeinde 
Pucking 

Veranstaltungskalender 
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Mit den Bildern vom Indianerfest der Schulanfänger aus dem Kindergarten verabschieden  

wir uns in die wohlverdienten Ferien.  

Wir freuen uns auf unsere neuen Kinder, die ab Herbst 2013 den Kindergarten  

und die Krabbelgruppe in Pucking besuchen werden.  
 

Das Kindergarten ð und Krabbelgruppenteam  

Ihr d¿rft nun bald zur Schule gehen. Drum sagen wir ĂAuf Wiedersehen!ñ 

Kindergarten 
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Energie AG 

Kraftwerk Traun -Pucking  
Instandhaltungsarbeiten im Stauraum ab Herbst 2013  
 

Wasserkraftwerke sind eine wesentliche Grundlage der Versorgungssicherheit. Für eine nachhaltige und si-
chere Betriebsführung aller Kraftwerke ist eine exakte und ordnungsgemäße Instandhaltung unerlässlich. 
 

Nach etwa 30 Betriebsjahren des Kraftwerks Traun-Pucking sind nun Instandhaltungsmaßnahmen an den 
Dämmen erforderlich, die eine Entleerung des gesamten Stauraumes erfordern. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass die notwendigen Bauarbeiten effizient und sicher abgewickelt werden können. Hauptsächlich 
werden die wasserseitigen Steinsicherungen wieder instand gesetzt, die den Damm bei Hochwasserabflüs-
sen schützen. In Teilbereichen wird die Dichtwand erneuert. 
 

Die Arbeiten sind von Mitte September bis Ende November 2013 geplant. Während dieser Zeit wird es zu 
einem Absinken des Grundwasserspiegels in unmittelbarer Flussnähe kommen. Brunnen- und Wärmepum-
penbesitzer sollten rechtzeitig ihre Anlagen auf ordnungsgemäße Funktion bei tieferem Grundwasserspiegel 
prüfen lassen um ggfs. Gegenmaßnahmen setzen zu können. 
 

Beginnend ab 16. September 2013  sind aus Sicherheitsgr¿nden aufgrund der zu- und abfahrenden Baustel-
lenfahrzeuge während der Bauphase folgende Beschränkungen für die Nutzung der Erhaltungswege not-
wendig. 

Nordufer (Gemeinden Marchtrenk und Hörsching): Traunradweg R4 (Begleitstraße) ist grundsätzlich pas-
sierbar, bitte jedoch die beschilderte Umleitung  entlang der Eisenbahntrasse (ca. 4 km) beachten. 

 

Südufer (Gemeinden Weißkirchen und Pucking): Totalsperre  der BegleitstraÇe zwischen Marchtrenker 
Landesstraße und dem Kraftwerk Traun-Pucking (ca. 8,5 km) 

 

Beidseitige Dammkronenwege: Die Dammkronenwege (Schotterwege) werden auf beiden Ufern im ge-
samten Verlauf des Rückstauraums gesperrt. 

 

Die Energie AG Oberösterreich bittet um Verständnis. 

 

 

Zur Information: 
 

Erneuerbare Energiegewinnung im größten Wasserkraftwerk der Ener-

gie AG Oberösterreich: Die beiden Kaplanturbinen erzeugen jährlich 

ca. 215 Mio. Kilowattstunden Strom, womit der Bedarf von mehr als 

61.000 Haushalten gedeckt wird. 
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Arbeitsmarkt  
 

FRISEURLEHRLING gesucht! 
Wenn Du kreativ bist, offen und aufgeschlossen -  
Bewirb Dich bei uns! 
SALON STEINDL 
HAARE HÄNDE GESICHT 
07229/87589, friseur@salon-steindl.at 
(auch Weiterlehre mºglich) 

Dornrosen wieder in PUCKING!  
 
Die ÖVP Pucking präsentiert am 18. Oktober 2013 
um 20.00 Uhr im Spektrum das Kabarett ĂVolle Kan-
neñ unter der F¿hrung der bezaubernden Dornro-
sené 
 

Vorverkaufskarten sind ab September dJ bei der 
Sparkasse Pucking sowie der Raiffeisenbank 
Pucking erhältlich!  

Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz  f¿r O¥ 
lädt Sie herzlich ein zur 
 

BLUTSPENDEAKTION  
der Marktgemeinde PUCKING 

Mittwoch, 11. Sep. 2013 von 15.30 - 20.30 Uhr, 
Pfarrheim  

 

Blut spenden  kºnnen alle gesunden Personen ab 
dem Alter von 18 Jahren  im Abstand von 8 Wo-
chen. Der vor der Blutspende auszuf¿llende Ge-
sundheitsfragebogen und das anschließende ver-
trauliche Gespräch mit unserem Arzt dienen sowohl 
der Sicherheit unserer Blutprodukte,  als auch der 
Sicherheit der Blutspender . Bitte bringen Sie einen 
amtlichen Lichtbildausweis oder Ihren Blutspen-
deausweis zur Blutspende mit. Den Laborbefund 
erhalten Sie ca. 8 Wochen später zugeschickt, somit 
wird die Blutspende für Sie auch zu einer kleinen Ge-
sundheitskontrolle. 
 

Sie sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der Blut-
spende zumindest eine kleine Mahlzeit und ausrei-
chend Flüssigkeit zu sich nehmen und nach der Blut-
spende körperliche Anstrengungen vermeiden. 
Sie dürfen nicht Blut spenden, wenn Folgendes 
zutrifft:  

Einnahme von Blutdruckmedikamenten 

ĂFieberblaseñ 

Offene Wunde, frische Verletzung 

akute Allergie 

Krankenstand und Kur 
In den letzten 48 Stunden:  
Eine Impfung mit Totimpfstoff z.B. FSME Influenza, Diph-
therie, Tetanus, Polio, Meningokokken, Hepatitis-A/-B, etc. 

In den letzten 3 Tagen:  
Desensibilisierungsbehandlung (Allergien) 
 

In den letzten 7 Tagen:  

Zahnbehandlung 

Zahnsteinentfernung 
 

In den letzten 4 Wochen:  

Infektionskrankheiten (Grippaler Infekt Darminfektion,  
       bzw. Durchfall, etc.) 

Eine Impfung mit Lebendimpfstoff, z.B. Masern  
      Mumps, Rºteln, Schluckimpfung, BCG, etc. 

Einnahme von Antibiotika, Schmerzmittel 
 

In den letzten 2 Monaten:  

Zeckenbiss 
 

In den letzten 4 Monaten:  

Piercen, Tätowieren, Ohrstechen, Akupunktur außer- 
      halb der Arztpraxis 

Magenspiegelung, Darmspiegelung 
Kontakt mit HIV, Hepatitis-B, -C 

 

In den letzten 6 Monaten:  

Aufenthalt in Malariagebieten  
 

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter 
d e r  k os t e n lo s en  Bl u t spe nde - Hot l i ne : 
0800 /  190 190  bzw.  der E-Mai l 
wmb@o.roteskreuz.at  zur Verf¿gung. Weitere Blut-
spendetermine können Sie in Tageszeitungen sowie 
im Internet  unter www.roteskreuz.at/ooe erfahren. 
 

Bitte kommen Sie Blut spenden, denn nur mit Ihrer 
Blutspende können wir alle OÖ Krankenhäuser mit 
genügend lebensrettenden Blutkonserven versorgen. 
 

Spende Blut ï Rette Leben!  

Babygruppe - Offener Treff für Eltern 
mit Baby bis zum 1. Lebensjahr sowie; 

Frauen in der Spätschwangerschaft  
 
  

Start: ab 6. September 2013, immer Freitags  

von 9.00 bis 11.30 Uhr - Beitrag: ú 5 

Adresse: Porlingweg 19  
  

Jedes Treffen steht unter einem 
bestimmten Thema: von Ernäh-
rung über Schlafen, Entwicklung 
und Spielen, Babymassage. Es 
ist genügend Zeit zur Beantwor-
tung eigener Fragen und zum 
Kennenlernen anderer Eltern. 
  

Genauere Infos unter 0664 
9263581 Sonja Haas 
Dipl- Säuglings- und Kinderschwester, Basic-Bonding 
Gruppenleiterin, Cranio-Sacral-Balancing 

Diverses 

mailto:friseur@salon-steindl.at
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Alkoholberatung LAND OÖ  
 

Wenn der Umgang mit Alkohol zum Problem 
wird, kann ein Gespräch Klarheit und Orientie-
rung geben.  
 

Die Alkoholberatung des Landes OÖ ist ein multipro-
fessionelles Team welches  
 

Menschen mit Alkoholproblemen unterstützt Klar-
heit über ihr jetziges und Orientierung über ihr 
zukünftiges Trinkverhalten zu erlangen 

Angehörige unterstützt im Umgang mit ihren alko-
holbelasteten Familienmitglieder vermehrt wieder 
Sicherheit und Klarheit zu erlagen 

 

Das Angebot ist kostenlos. Wir sind zu Verschwie-
genheit verpflichtet. 
 
 

Ingrid Schrattenecker, MSc  
Dipl. Sozialarbeiterin, Psycho-
therapeutin 
 

Kärntnerstraße 1, 4020 Linz 
Tel.: 0664 60072 14227 

Information der Feuerwehren 
der Marktgemeinde Pucking  

 

Die erste Juni  Woche war geprägt von 
Hochwasser in Oberösterreich. Unsere 
Gemeinde wurde Gott sei Dank von die-
ser Naturkatastrophe verschont, doch die Feuerweh-
ren waren im Bereich der Gemeinde Goldwörth im 
Einsatz. 
Geplante Hilfeleistung in Enns war nicht erforderlich 
und somit wurden wir herangezogen um im Bezirk 
Urfahr -  Umgebung zu helfen.  
Freitag, Samstag und Sonntag 7.-9.6.2013 war je-
weils ein Fahrzeug mit Besatzung im Einsatz. Bei 
mehreren Einsätzen in unserer Gemeinde wurden 
durch das rasche und richtige Handeln der Feuer-
wehr Umweltschäden durch ausgelaufenen Diesel-
kraftstoff gering gehalten bzw. verhindert. Verkehrs-
unfälle in der Gemeinde und auf den Autobahnen 
fordern die Einsatzkräfte und nur durch ständige 
Übungen kann der Einsatzerfolg sichergestellt wer-
den. 
 

Unsere Jugend hat bei den Jugend ï Feuerwehrleis-
tungsbewerben in Schönering und Neukematen die 
gute Übungsvorbereitung umgesetzt und es wurden 
Jugend Feuerwehrleistungsabzeichen in 

Bronze:   
Bell Florian, Leibetseder Fabian, Pöschl Florian, 
Ranner Martin 
 

Silber :  
Eisner Christoph, Haider Sandro, Weinrich Raphael     
 

erreicht. 
 

Herzliche Gratulation an unsere Jugendlichen ï und 
Danke an das Jugendbetreuerteam! 
Das Feuerwehrhaus ĂNEUñ nimmt immer konkretere 
Formen an, und alle freuen sich auf eine baldigste 
Realisierung dieses Projektes. 
 

Wenn auch du Mitglied der Jugendgruppe der Feuer-
wehr werden möchtest (Mindestalter  ist das vollen-
dete 10. Lebensjahr) oder als Kamerad/in im Aktiv-
stand tätig sein willst -  so melde dich bitte bei  uns. 
Kontaktnummern sind Im Schaukasten ersichtlich. 
 

Wir freuen uns auf dich und deine Bereitschaft zur 
freiwilligen Arbeit in der Einsatzorganisation Feuer-
wehr. 
 

Feuerlöscher Überprüfungstermin nicht vergessen ï 
Danke! 

 Altof Walter HBI ï Pflichtbereichskommandant 

Aus dem Vereinsleben 


